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A. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Zweck der Prüfungen 

1. Die Prüfungen haben den Zweck, die jagdlichen Anlagen und Leistungen des Teckels, des kleinsten 
Jagdgebrauchshundes, nach den Regeln waidgerechter Jagd festzustellen, zu werten und zu pflegen. Die 
hierbei gezeigten Leistungen werden zuchtbuchmäßig erfasst, um den Züchtern die Auslese für die 
Teckelzucht zu erleichtern. 

2. Besondere Rasseeigenschaften sind: Arbeit unter der Erde, Spurlaut, Schweißarbeit und Stöbern. Außerdem 
sind die für die jagdliche Verwendung des Teckels erforderlichen Gehorsamsfächer von Bedeutung. Die 
Prüfungen sind jagdnah zu gestalten. 

3. Die Begleithundeprüfung dient der Ertüchtigung des Teckels im sozialen Umfeld und im Gehorsam. 

4. Zur Erlangung der jagdlichen Brauchbarkeit nach Landesrecht können die Gruppen entsprechende 
Eignungsbewertungen durchführen. Diese sind nach der jeweiligen Brauchbarkeitsprüfungsordnung 
auszurichten, ihre Ergebnisse werden nicht im Zuchtbuch erfasst. Zudem ist es möglich, jagdliche Prüfungen 
um weitere Fächer (z.B. Gehorsam) zu ergänzen, um die jagdliche Brauchbarkeit gemäß Landesrecht zu 
erlangen.  

5. Naturleistungszeichen werden nur im Rahmen der Jagdausübung vergeben. Zeigen Teckel im Rahmen dieser 
Vorgabe die erforderlichen Leistungen, werden diese über die Naturleistungszeichen erfasst 

§ 2 Zulassung zu Jagdgebrauchsprüfungen und nicht jagdliche Prüfungen 

1. Der Hundeführer eines Hundes muss zu allen Jagdgebrauchsprüfungen den Besitz seines gültigen 
Jagdscheines nachweisen. Der Prüfungsleiter (PL) kann Ausnahmen in Einzelfällen zulassen, wenn sie aus 
züchterischen oder jagdlichen Gründen notwendig sind. Beim Führen ohne Jagdschein ist der 
Versicherungsschutz des Hundes für diesen Zweck mit der Meldung nachzuweisen. 

2. Zu allen Prüfungen werden Teckel aller Haararten und Größen ohne Rücksicht auf den Formwert zugelassen, 
soweit für sie eine Ahnentafel einer vom VDH bzw. von der FCI anerkannten Züchterorganisation vorgelegt 
wird. Außerdem können vom JGHV anerkannte Hunderassen mit FCI-Ahnentafeln und der Zustimmung 
ihres Zuchtvereins zugelassen werden (§ 23 Satzung JGHV und Rahmenrichtlinien des JGHV sind zu 
beachten). Gemäß der Satzung des DTK haben Nichtmitglieder keinen Anspruch auf Teilnahme an DTK-
Veranstaltungen und Inanspruchnahme von DTK-Einrichtungen. Außerdem ist der Nachweis über die 
Einhaltung der jeweils gültigen amtstierärztlichen Bestimmungen zu führen. 

3. Naturleistungszeichen dürfen nur vergeben werden, wenn der Teckel die entsprechende Brauchbarkeit auf 
einer Anlage- oder Jagdgebrauchsprüfung des DTK oder einer Brauchbarkeitsprüfung nach Landesrecht 
nachgewiesen hat. (Ausnahme: Kaninchensprenger/Natur). Die Beobachtungstafeln bzw. Richterberichte 
über die Arbeiten sind innerhalb von 3 Wochen bei der Geschäftsstelle des DTK einzureichen. 

4. Jede bestandene Prüfung kann zur Verbesserung des Preises einmal wiederholt werden. Alle Prüfungen mit 
dem LZ Jugend werden hierbei nicht gezählt. Auswahlsuchen, CACIT-Prüfungen und 
Begleithundeprüfungen unterliegen keinen Wiederholungsbeschränkungen. 

5. Die Ahnentafeln sind vor Beginn der Prüfung vom Prüfungsleiter einzusammeln. Das Ergebnis ist nach der 
Prüfung einzutragen. Bei Nichtbestehen lautet die Eintragung: „Nicht bestanden“. 

6. Für die Teilnahme an CACIT-Veranstaltungen sind die jeweils von der FCI beschlossenen Bestimmungen 
maßgebend. 

7. Läufige Hündinnen sind zur Begleithundeprüfung Teil 1 zuzulassen. Läufige Hündinnen können darüber 
hinaus bei Schweißprüfungen und BhFK/95 zugelassen werden. Sie müssen vor Prüfungsbeginn beim 
Obmann gemeldet werden. Sie sind getrennt zu halten und am Schluss auf der vorher ausgelosten Fährte zu 
prüfen. Bei der BhFK/95 hat die Baulautüberprüfung und die Bewertung am Schluss (Ende) zu erfolgen. 

8. Tragende Hündinnen ab der 5. Trächtigkeitswoche, sowie säugende Hündinnen werden zu Prüfungen und 
Bewertungen nicht zugelassen. 

§ 3 Kenntnis und Anerkennung der PO 

Wer einen Hund meldet, erklärt die Anerkennung der PO. 

§ 4 Hinweise zur Durchführung der Prüfung 

1. An stillen Feiertagen1 (Landesgesetzte beachten) dürfen keine Prüfungen durchgeführt werden. 

2. Bei allen Meldungen von Prüfungen, Arbeiten und Bewertungen an den DTK müssen die jeweils geltenden 
landesrechtlichen Bestimmungen erfüllt sein. 

 
1 Die „stillen Tage“ sind im Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage festgelegt. Hierzu gehören: 
Volkstrauertag, Allerheiligentag, Totensonntag, Karfreitag. 
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3. Die Prüfungen sind der Geschäftsstelle des DTK so rechtzeitig zu melden (spätestens am 1. des Vormonats 
mit dem dafür vorgesehenen Meldeformular, im Internet 1 Monat vor der Prüfung), dass auch eine 
Bekanntgabe im Terminkalender des Mitteilungsblattes DER DACHSHUND oder im Internet des DTK 
möglich ist. 
Erst mit der Veröffentlichung gilt die Veranstaltung als genehmigt. 

4. Für Meldungen sind vorgeschriebene Meldescheine zu benutzen und leserlich auszufüllen. Wissentlich 
falsche Angaben können den dauernden Ausschluss aus dem Deutschen Teckelklub nach sich ziehen. 

5. Die Meldungen der Hunde zu den Prüfungen sollen bis spätestens 14 Tage vor dem Prüfungstermin erfolgen. 
Die Annahme von Nachmeldungen wird in das Ermessen des Prüfungsleiters gestellt. 

6. Mit der Meldung ist die Prüfungsgebühr zu entrichten (Prüfungsgebühren sind Reuegeld). 

7. Kein Hundeführer darf mehr als zwei Hunde auf einer Prüfung führen 
(Ausnahme: Schussfestigkeitsprüfung und Wassertest). 

8. Die Täto-Nr. oder die Transpondernummer ist bei allen Hunden vor und ggf. nach der Arbeit zu überprüfen. 
Ortungsgeräte dürfen verwendet werden, werden allerdings nicht zur Bewertung herangezogen. 

9. Signalhalsbänder oder Signalwesten werden empfohlen und gelten nicht als Halsungen. 

10. Nicht durchgeführte Prüfungen sind der Geschäftsstelle des DTK zu melden. 

11. Hunde, die eine Prüfung nach dieser PO bestehen, erhalten das entsprechende Leistungszeichen. Bei bis zum 
Alter von vollendeten 15 Monaten abgelegten Prüfungen/Bewertungen erhalten die Leistungszeichen den 
Zusatz „/J“. 

12. Im Ausland bestandene Prüfungen und bestätigte Leistungszeichen werden nur in der landesüblichen 
Bezeichnung bzw. mit dem üblichen Landeskürzel eingetragen. Die Eintragungsunterlagen müssen mit 
deutscher Übersetzung vorgelegt werden. 

13. Der leistungsmäßig bessere Hund rangiert stets vor dem Nächstbesten, ohne Rücksicht auf Formwert und 
Alter, innerhalb der einzelnen Preisklassen. 

14. Die Bewertung erfolgt nach Fachwert- und Leistungsziffern. Die Leistungen sind bei alle Prüfungen (außer 
Sfk, BhFK/95 und ESw) wie folgt zu bewerten:  

ungenügend Leistungsziffer 0  

mangelhaft Leistungsziffer 1  

genügend Leistungsziffer 2  

gut Leistungsziffer 3  

sehr gut Leistungsziffer 4 

§ 5 Auslosung 

Nachdem die Zulassungsvoraussetzungen festgestellt sind, muss die Reihenfolge im Beisein aller Richter 
ausgelost werden. Die Prüfungsleitung kann die Reihenfolge im Einvernehmen mit den Prüfungsteilnehmern 
ändern. 

§ 6 Haftung 

Hundeführer und sonstige Beteiligte nehmen an der Prüfung in eigener Verantwortung für sich und ihren Hund 
teil. Eine Haftung des Veranstalters für Personen- oder Sachschäden ist auf Grund und Umfang der Ersatzpflicht 
aus der Haftpflichtversicherung des Veranstalters begrenzt. Eine weitergehende persönliche Haftung von 
Prüfungsleitern, Richtern, Revierinhabern oder sonstigen Beteiligten und des Veranstalters ist ausgeschlossen. 

§ 7 Prüfungsrichter 

1. Zu allen Prüfungen sind anerkannte Verbandsrichter (Richter) zu bestellen. Sie können alle Prüfungsfächer 
richten, für die sie als Richter ernannt sind. Die Ordnung für das Verbandsrichterwesen des JGHV in ihrer 
aktuellen Fassung ist beim Richtereinsatz zu beachten. 

2. Ausländische Teckelrichter können über den VDH eingeladen und mit Zustimmung ihres Dachverbandes 
eingesetzt werden. 
Der Vorstand des Landesverbandes und der Bundesobmann für das Jagdgebrauchs-, Gebrauchsrichter- und 
Prüfungswesen können gemeinsam auf die Richterbesetzung/Richterobmann Einfluss nehmen. 
Der Richtereinsatz ist bei den einzelnen Abschnitten dieser PO geregelt. 

3. Zu jeder Anlagen- und Jagdgebrauchsprüfung außer SfK und WaT muss mindestens ein Richter aus einer 
anderen Gruppe/Sektion bzw. einem anderen LV herangezogen werden, der die Voraussetzungen für das 
Amt eines Richterobmanns erfüllt. 

4. Leistungsbewertungen sind durch das Richtergremium vorzunehmen. 

5. Bei Anwendung dieser PO im Ausland gilt der Richtereinsatz sinngemäß. 
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6. Kombinierte Schweißprüfungen gelten als ein Richtereinsatz. Ebenso kann eine VPoSp sowie eine St-
Prüfung als ein Richtereinsatz abgehalten werden. Hier ist die Teilnehmerzahl auf maximal 6 Hunde zu 
begrenzen. 

7. Ein Verbandsrichter darf nicht mehr als zwei Prüfungen bei einer Gruppe/Sektion jährlich richten. In 
begründeten Ausnahmefällen kann der Bundesobmann des DTK oder der Vorsitzende des zuständigen LV 
Ausnahmen für einen Prüfungstermin pro Jahr zulassen. Der LV hat die Ausnahmezulassung schriftlich zu 
erteilen. 

§ 8 Richterobmann 

1. Als Richterobmann darf nur ein DTK-Richter frühestens zwei Jahr nach seiner Ernennung fungieren. Er 
wird vom Richterkollegium bestimmt. 

2. Der Obmann leitet die richterlichen Handlungen und bestimmt die Arbeitseinteilung während des 
Richtens. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen der Prüfungs- und Richterordnung des 
DTK. Er nimmt in diesem Sinne Einfluss auf den Ablauf der Prüfungen. 

3. Der Obmann darf nicht der veranstaltenden Gruppe angehören (außer bei Sfk und Wa.T.). Bei 
Veranstaltungen der Landesverbände muss er aus einem anderen Landesverband oder dem Ausland 
sein. Vor der Prüfung ist eine Richterbesprechung vorzunehmen. Innerhalb von drei Wochen ist 
der Geschäftsstelle des DTK der Richterbericht zuzuleiten, Jagdscheininhaber sind zu vermerken. 

4. Jede Prüfungsarbeit ist nach Beendigung vom Obmann ohne Bekanntgabe der Einzelnoten mit dem 
Hundeführer zu besprechen. 

5. Der Obmann nimmt während der Prüfungen die Aufgaben des Tierschutzbeauftragten wahr. 

6. Es ist Aufgabe des Obmanns, Richteranwärter anzuleiten und auszubilden. Die ausführlichen Berichte der 
Anwärter sind zu überprüfen, zu kommentieren und zu beurteilen. 

§ 9 Prüfungsleiter (PL) 

Der Prüfungsleiter muss Mitglied des DTK und im Besitz eines gültigen Jagdscheines (außer BHP, BHPS und 
HL) sein. Er ist für den reibungslosen Ablauf der Prüfung verantwortlich. Er hat bei der Prüfung von Anfang bis 
Ende anwesend zu sein. Er ist für das korrekte Ausfüllen der Richterbucheinlagen verantwortlich.  

Der PL kann ausnahmsweise bei Befangenheit oder Abwesenheit eines Richters als Notrichter fungieren, wenn 
er erfahrener Hundeführer ist (außer bei BHP, BHPS und HL). Sein Einsatz ist auf dem Richterbericht zu 
begründen. Für den Notrichter gelten die Vorgaben der Ordnung für das Verbandsrichterwesen.  

Ein bei der Prüfung amtierender Richter kann nur ausnahmsweise, bei kurzfristiger Verhinderung des 
gemeldeten PL, gleichzeitig die Prüfungsleitung übernehmen. 

Hunde im Besitz des Prüfungsleiters, seiner Familienangehörigen, seines Lebenspartners oder in häuslicher 
Gemeinschaft Lebender dürfen zu der betreffenden Veranstaltung nicht gemeldet werden. Ein Prüfungsleiter darf 
keinen Hund führen. Der formelle Beginn und das Ende der Prüfung werde nur durch den Prüfungsleiter 
verlautbart.  

§ 10 Sonstiges 

1. Anordnungen der Prüfungsleitung und/oder der Richter sind für die Teilnehmer verbindlich. Verstöße 
können zum Ausschluss von der Prüfung führen.  

2. Nicht arbeitende Hunde sind angeleint zu führen. 
Hunde, die durch wiederholtes Bellen oder Heulen Störungen verursachen, können vom Prüfungsleiter von 
der Prüfung ausgeschlossen werden. 

3. Hundeführer, die ihre Hunde unangemessen behandeln, sind durch die Richtergruppe von der Prüfung 
auszuschließen. 

4. Die Meldung eines Hundes kann nur vor Beginn der Prüfung zurückgezogen werden. Wird der Hund nach 
Prüfungsbeginn zurückgezogen, so ist als Prüfungsergebnis „nicht bestanden“ festzustellen und einzutragen. 

5. Die Prüfungsergebnisse werden im Zuchtbuch erfasst. 

§ 11 Einsprüche 

1. Die Beurteilung der Prüfungsleistung des Hundes durch den/die Richter ist nicht anfechtbar.  

2. Einwendungen gegen den Prüfungsablauf und /oder Täuschungshandlungen sind bis zum Ende der Prüfung 
beim Prüfungsleiter zu erheben. Das Dreifache des Nenngeldes ist als Kaution sofort zu hinterlegen. Der 
Einsatz verfällt, wenn sich der Einspruch als grundlos erweist. Die Kaution fällt dann dem Veranstalter zu. 

3. Zur Entscheidung über den Einspruch gegen Formvorschriften und/oder Täuschungen sind das 
Richtergremium und der Prüfungsleiter heranzuziehen. An Stelle des Prüfungsleiters kann auch der 
Vorsitzende der Gruppe/Sektion herangezogen werden, wenn er nicht Hundeführer war. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Prüfungsleiters bzw. Vorsitzenden den Ausschlag. 
Der abgewiesene Einspruch ist dem Bundesobmann für das Jagdgebrauchs-, Gebrauchsrichter- und 
Prüfungswesen, mit Begründung, schriftlich mitzuteilen. Der Betroffene erhält darüber eine Kopie. 
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Gegen die Entscheidung kann der Betroffene binnen 10 Tagen Widerspruch beim Obmann für das 
Jagdgebrauchs-, Gebrauchsrichter- und Prüfungswesen des DTK einlegen. Dieser entscheidet vereinsintern 
endgültig. 

§ 12 Verstöße gegen die Bestimmungen der PO 

Bei Verstößen gegen die PO kann der Bundesobmann für das Jagdgebrauchs-, Gebrauchsrichter- und 
Prüfungswesen 

1. Die Prüfung als Ganzes zu annullieren 
2. Einzelne Prüfungsergebnisse aufheben.  

 
§ 13 Schlussbestimmungen 

1. Die bisherige PO sowie zurückliegende Bestimmungen und Beschlüsse treten mit dieser PO außer Kraft. 

2. Die PO sollte frühestens nach einem Zeitraum von fünf Jahren geändert werden. 

Der Bundesobmann für das Jagdgebrauchs-, Gebrauchsrichter- und Prüfungswesen sowie die Gebrauchsobleute 
der Landesverbände oder deren Beauftragte haben jederzeit das Recht, alle Prüfungen des DTK (auch während 
der Vorbereitung) zu kontrollieren. 
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Schweißarbeiten 
10. Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte (SchwhK) 
 
Prüfungszeitraum: Keine Fristen zu beachten 

Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde die älter als ein Jahr sind, 
Schussfestigkeitsprüfung gemäß Ziff. 1 bzw. 2 dieser PO 

Meldezahl: Maximal 8 Hunde je Richtergruppe 

Melde- und genehmigungspflichtig: Mit dem Prüfungsmanagement oder dem Vordruck Terminmeldung 
zur Veröffentlichung im DER DACHSHUND oder Internet. Letzter 
Abgabetermin: 1. des Vormonats,  Internet: 1 Monat (DH: 
Doppelausgaben beachten!) 
Die Schweißart, getropft oder getupft, ist anzugeben. 

Richter: Die Prüfung muss von drei Richtern abgenommen werden. Hiervon 
müssen zwei Richter in der DTK-Richterliste aufgeführt sein. Als 
dritter Richter kann entweder ein anderer Verbandsrichter (Sw), ein 
ausländischer Teckelrichter oder ein DTK-Richteranwärter 
zugelassen werden. 

 
A. Allgemeines 
1. Zum geregelten Ablauf der Prüfung und zur Pflege des Brauchtums sollten Jagdhornbläser nicht fehlen. 
2. Auf Schnee dürfen keine Fährten gelegt werden. Schneit es nach dem Fährtenlegen, kann die Prüfung 

durchgeführt werden, wenn der Fährtenverlauf nicht erkennbar ist. 
3. Bei Schweißprüfungen dürfen Fährtenkundige, deren Angehörige, Lebenspartner und Personen, die mit ihnen in 

häuslicher Gemeinschaft wohnen, keine Hunde führen. 
4. Zur Erlangung der jagdlichen Brauchbarkeit können bestandene Schweißprüfungen entsprechend der 

landesgesetzlichen Bestimmungen erweitert werden. Das Leistungszeichen erhält den Zusatz JBN (Jagdlicher 
Brauchbarkeitsnachweis für Schalenwildreviere). 

5. Die Schweißprüfung SchwhK kann mit einer weiteren Schweißprüfung gekoppelt werden. Diese müssen klar 
getrennt sein und müssen getrennt gemeldet werden. 
Maximal 8 Hunde je Richtergruppe sind erlaubt. 
 

B. Anforderungen an das Revier 
1. Waldrevier mit mindestens einer Schalenwildart als Standwild. 
2. Prüfungen in Waldgebieten unter 20 ha Größe je Fährte sind unzulässig. 
 
C. Der künstliche Wundfährtenverlauf 
1. Am Anfang der Wundfährte ist der Anschuss (jagdnah) zu markieren und mit der Fährtennummer zu versehen. 
2. Am Anschuss ist der Anschussbruch zu stecken und die Fluchtrichtung zu markieren (Fährtenbruch). 
3. Die Länge der Fährte, in der drei Haken mit Wundbetten sein müssen, beträgt 1.000 bis 1.200 m. Im 

Fährtenverlauf dürfen Schwierigkeiten wie Bäche, Gebüsch und Wege nicht umgangen werden. 
4. Der Mindestabstand zur nächsten Fährte soll 150 m betragen. 
5. Der Anschuss und die Haken mit Wundbetten sind mit Schnitthaaren zu versehen und deutlich zu markieren. 
6. Am Ende der Fährte ist die Fährtennummer anzubringen. 
7. Der Fährtenverlauf ist zu beschreiben bzw. unauffällig für den Hundeführer zu markieren. 

Der Abstand der Markierungen richtet sich nach der Übersichtlichkeit des Revierteils. 
8. Übersichtlicher Fährtenverlauf, damit die Richter die Arbeitsweise des Hundes und die Zusammenarbeit des 

Gespannes gut verfolgen können. 
9. Werden in einem Revier wiederholt Schweißprüfungen durchgeführt, so ist der Fährtenverlauf jedes Mal zu 

ändern. 
 
D. Vorbereitung der Fährten zur Prüfung 

1. Nach Möglichkeit soll Wildschweiß verwendet werden oder das Blut dem Wildschweiß ähnlich aufbereitet sein. 
Chemische Zusätze, mit Ausnahme von Kochsalz oder Natrium-Zitrat, sind nicht erlaubt. 
Die vorgesehene Schweißart, insbesondere Schwarzwildschweiß, ist bei der Ausschreibung der Prüfung 
anzugeben und bei der Prüfung zu verwenden. Schwarzwildschweiß darf nicht mit Blut oder Wildschweiß 
vermischt werden. 

2. Für eine Fährte darf höchstens ¼ Liter Schweiß verwendet werden. 
3. Die Fährten müssen über Nacht stehen. 
4. Die Schweißfährten werden einheitlich getropft oder getupft, dies muss immer in der Richtung vom Anschuss 

zum Ende erfolgen. 
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a) die getropfte Fährte 
Der Fährtenleger und zwei Helfer begeben sich zum Anfang der Fährte. Hier wird mit Schweiß und 
Schnitthaar der „Anschuss“ hergerichtet. 
Ein Helfer entfernt die Orientierungsmarkierungen von der Vorderseite der Bäume. Der Fährtenleger tropft 
möglichst mit durchsichtiger Flasche die Schweißfährte. 
An jedem Haken ist ein Wundbett anzulegen und mit Schweiß und Schnitthaaren, auszustatten. 

b) die getupfte Fährte 
Es wird ein Stock oder Ähnliches benötigt, an dem ein Schaumgummistück ca. 5 x 2 cm befestigt wird. 
In einem Gefäß wird ein ¼ Liter Schweiß mitgeführt. Bei Bedarf wird der Tupfer eingetaucht und der 
Boden/Bewuchs betupft. 

 
E. Tag der Prüfung 
1. Am Ende jeder Fährte wird das Stück Schalenwild abgelegt, ersatzweise kann auch eine frische oder aufgetaute 

Decke/Schwarte abgelegt werden. 
2. Das Stück/Decke/Schwarte wird von einem Helfer aus der Deckung heraus bewacht und nach Abschluss der 

jeweiligen Arbeit zum Ende der nächsten Fährte gebracht. 
3. Nach Beendigung der Arbeit sind die Fährtenkennzeichnungen und Markierungen zu entfernen. 
 
F. Auswahl der Arbeit 
1. Dem Hundeführer des Hundes ist es freigestellt, welche Art der Schweißarbeit er wählt. 

- Reine Riemenarbeit 
- Totverbellen 
- Totverweisen. 

Vor Beginn der Prüfung muss die Arbeitsart dem Prüfungsleiter und den Richtern angezeigt werden. 
2. Beim Totverweisen und Totverbellen muss ein Richter unter Wind versteckt den Hund und das Stück 

beobachten können. 
 
G. Freisuche mit Totverbellen 
Der Hund muss 750 m der Fährte am Riemen arbeiten. Auf Anordnung der Richter wird der Hund geschnallt und 
muss die Fährte bis zum niedergelegten Stück halten und es, ohne Zuruf, verbellen, bis der Hundeführer 
herangekommen ist. 
 
H. Freisuche mit Totverweisen 
Der Hund muss 750 m der Fährte am Riemen arbeiten. Auf Anordnung der Richter wird der Hund geschnallt und 
muss die Fährte bis zum niedergelegten Stück halten, schnell zurückkommen und den Hundeführer frei zum Stück 
führen. Der Hundeführer hat den Richtern vor Beginn der Prüfung anzugeben, woran er erkennt, dass der Hund 
gefunden hat. 
 
I. Grundsätzliches zur Bewertung 
1. Der Hund hat in der Hauptsache Riemenarbeit zu leisten. Er muss am mindestens 6 m langen, in ganzer Länge 

abgedockten Schweißriemen und gerechter Schweißhalsung oder -geschirr zum Stück führen. 
2. Die Richter haben die Art, wie sich der Hund beim Anschuss und Halten der Rotfährte benimmt, wie er sich 

gelegentlich selbst verbessert, zu beobachten. 
3. Das Vor- und Zurückgreifen auf der Fährte ist dem Hundeführer gestattet. Der Hundeführer muss dies 

begründen. 
4. Hat der Hundeführer Schweiß gemeldet und verbrochen, so muss er beim Abkommen und selbstständigem 

Zurückgreifen (ohne Abruf) auf die vorher gemeldete Schweißstelle zurückgeführt werden. 
5. Wiederholtes selbstständiges Abtragen führt zu Punktabzug, ggf. zum Nichtbestehen der Prüfung, selbst wenn 

das Stück gefunden wurde. 
6. Ist ein Hund abgekommen, sollte ihm ausreichend Gelegenheit gegeben werden, sich selbstständig zu 

verbessern. Aus diesem Grund sollen die Richter ihn nicht vor einer Entfernung von etwa 70 m nach dem 
Abkommen zurückrufen. Das Abkommen von ca. 70 m von der Fährte gilt nicht rechtwinkelig sondern von dort 
ab, wo die Verbindung zur Fährte verlorengegangen ist. Hier ist der Hund im Bereich des Fährtenverlaufs erneut 
anzusetzen. 

7. Die Richter und weitere Begleiter dürfen nicht erkennen lassen, dass der Hund abgekommen ist. 
8. Um die Prüfung zu bestehen, darf ein Hund zweimal mit Abruf von der Fährte abkommen.  
9. Bei nicht ausreichender Leistung ist die Arbeit abzubrechen. 
10. Die Arbeitszeit sollte 1 ½ Stunden nicht überschreiten. 
11. Übermäßiges, nicht gezügeltes Tempo, ist prädikatsmindernd. 
 
 
 
 
 



 

 31

J. Bewertung der Arbeiten 
1. Die Bewertung erfolgt nach Fachwert- und Leistungsziffern. 

Festgesetzte Fachwertziffern: 
 a) Arbeitsweise auf der Rotfährte Fachwertziffer 10 
 b) Fährtensicherheit Fachwertziffer 8 
 c) Fährtenwille (Finderwille) Fachwertziffer 7 

 
Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: 

ungenügend Leistungsziffer 0 
mangelhaft Leistungsziffer 1 
genügend Leistungsziffer 2 
gut Leistungsziffer 3 
sehr gut Leistungsziffer 4 

 
K. Preisvergabe 
1. Für einen I. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 4 10 40 

b) Fährtensicherheit 3 8 24 

c) Fährtenwille (Finderwille) 3 7 21 

  Punkte 85 

    

 
2. Für einen II. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 3 10 30 

b) Fährtensicherheit 3 8 24 

c) Fährtenwille (Finderwille) 2 7 14 

  Punkte 68 

    

 
3. Für einen III. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 2 10 20 

b) Fährtensicherheit 2 8 16 

c) Fährtenwille (Finderwille) 2 7 14 

  Punkte 50 

    

 
4. Totverbeller und Totverweiser erhalten zusätzlich das Leistungszeichen Tv oder Tw und rangieren an erster 

Stelle ihrer Preisstufe. Diese Leistungszeichen können nur anlässlich einer Schweißprüfung errungen werden. 
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11. Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte mit Fährtenschuh (SchwhKF) 
 
Prüfungszeitraum: Keine Fristen zu beachten 

Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde die älter als ein Jahr sind 
Schussfestigkeitsprüfung gemäß Ziff. 1 bzw. 2 dieser PO 

Meldezahl: Maximal 8 Hunde je Richtergruppe 

Melde- und genehmigungspflichtig: Mit dem Prüfungsmanagement oder dem Vordruck Terminmeldung 
zur Veröffentlichung im DER DACHSHUND oder Internet. Letzter 
Abgabetermin: 1. des Vormonats  (Doppelausgaben beachten!) 
Internet: 1 Monat 
Schweißart, getropft oder getupft, ist anzugeben. 

Richter: Die Prüfung muss von drei Richtern abgenommen werden. Hiervon 
müssen zwei Richter in der DTK-Richterliste aufgeführt sein. Als 
dritter Richter kann entweder ein anderer Verbandsrichter (Sw), ein 
ausländischer Teckelrichter oder ein DTK-Richteranwärter 
zugelassen werden. 

 
A. Allgemeines 
1. Zum geregelten Ablauf der Prüfung und zur Pflege des Brauchtums sollten Jagdhornbläser nicht fehlen. Ausser 

dem Verblasen des Stückes nach erfolgreicher Arbeit können Signale beim Totverbeller/Totverweiser 
erforderlich werden. 

2. Auf Schnee dürfen keine Fährten getreten werden. Schneit es nach dem Fährtentreten, kann die Prüfung 
durchgeführt werden, wenn der Fährtenverlauf nicht erkennbar ist. 

3. Bei Schweißprüfungen dürfen Fährtenkundige, deren Angehörige, Lebenspartner und Personen, die mit ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft wohnen, keine Hunde führen. 

4. Zum Nachweis der jagdlichen Brauchbarkeit können bestandene Schweißprüfungen entsprechend den 
landesgesetzlichen Bestimmungen erweitert werden. Das Leistungszeichen erhält den Zusatz JBN (Jagdlicher 
Brauchbarkeitsnachweis für Schalenwildreviere). 

 
B. Anforderungen an das Revier 
1. Waldrevier mit mindestens einer Schalenwildart als Standwild. 
2. Prüfungen in Waldgebieten unter 20 ha Größe je Fährte sind unzulässig. 
 
C. Künstlicher Fährtenverlauf 
1. Am Anfang der Wundfährte ist der Anschuss jagdnah zu markieren und mit der Fährten-Nummer zu versehen. 
2. Am Anschuss ist der Anschussbruch zu stecken und die Fluchtrichtung zu markieren (Fährtenbruch). 
3. Die Länge der Fährten beträgt 1.000 bis 1.200 m. 
4. Im Fährtenverlauf sind zwei Bögen zu gehen, die im rechten Winkel auslaufen. 
5. Zwei Wundbetten, die sich nicht in den Bögen befinden dürfen, sind etwa in der Mitte und im letzten Drittel der 

Fährte anzulegen. 
Im Fährtenverlauf dürfen Schwierigkeiten wie Bäche, Gebüsch und Wege nicht umgangen werden. 

6. Im Fährtenverlauf sind drei – vier Verweiserpunkte zwischen den Wundbetten anzubringen. Diese ausgeprägten 
Verweiserpunkte sind an der Bodenflora, liegenden Holzteilen, Steinen etc. anzubringen. Sie können, auch bei 
Niederschlägen, vom Hund verwiesen werden. Der Hundeführer hat die Verweiserpunkte den Richtern zu 
melden. 

7. Der Mindestabstand zur nächsten Fährte soll 150 m betragen. 
8. Der Anschuss und die Wundbetten sind mit Schnitthaaren zu versehen. 
9. Am Ende der Fährte ist die Fährtennummer anzubringen. 
10. Der Fährtenverlauf ist zu beschreiben bzw. unauffällig für den Hundeführer zu markieren. 

Der Abstand der Markierungen richtet sich nach der Übersichtlichkeit des Revierteils. 
11. Der Fährtenverlauf sollte übersichtlich sein, damit die Richter die Arbeitsweise des Hundes und die 

Zusammenarbeit des Gespannes gut verfolgen können. 
12. Werden in einem Revier wiederholt Schweißprüfungen durchgeführt, so ist der Fährtenverlauf jedes Mal zu 

ändern. 
 
D. Vorbereitung der Fährten zur Prüfung 
1. Die verwendeten Schalen und der Schweiß und die Schnitthaare müssen der gleichen Schalenwildart 

entsprechen. 
Die vorgesehene Schweißart ist bei der Ausschreibung der Prüfung anzugeben und bei der Prüfung zu 
verwenden. Die Schalen können nur in frischem Zustand – auch aufgetaut – bis zu 14 Tagen verwendet werden. 

2. Für eine Fährte darf höchstens 0,10 Liter Schweiß verwendet werden. Wundbetten sind zu markieren und mit 
Schnitthaaren zu versehen. 

3. Die Fährten müssen über Nacht stehen. 
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4. Die Wundfährte wird getreten und getropft. 
Anlage der Fährte mit Fährtenschuh: 
Die Fährtenschuhe sind ca. 10 m vor dem Anschuss anzulegen, um das Anwechseln des Wildes darzustellen. Der 
„Anschuss“ wird mit Schweiß, Schnitthaar, Eingriffen und Ausrissen simuliert. 
Ein Helfer entfernt die Orientierungsmarkierungen von der Vorderseite der Bäume. Die Fährte wird mit dem 
Fährtenschuh mit den frischen oder aufgetauten Schalen getreten. Zusätzlich werden Schweißtropfen nach ca. 50 
m nur in Abständen von 7 – 10 m, möglichst mit der durchsichtigen Flasche, aufgebracht. 

5. Die Verweiserpunkte sind am Prüfungsbeginn zu erläutern. 
 
E. Tag der Prüfung 
1. Am Ende jeder Fährte wird das Stück Schalenwild abgelegt, ersatzweise kann auch eine frische oder aufgetaute 

Decke/Schwarte abgelegt werden. 
2. Das Stück/Decke/Schwarte wird von einem Helfer aus der Deckung heraus bewacht und nach Abschluss der 

jeweiligen Arbeit zum Ende der nächsten Fährte gebracht. 
3. Nach Beendigung der Arbeit sind die Fährtenkennzeichnungen und Markierungen zu entfernen. 
 
F. Auswahl der Arbeit 
1. Dem Hundeführer des Hundes ist es freigestellt, welche Art der Schweißarbeit er wählt. 

- Reine Riemenarbeit 
- Totverbellen 
- Totverweisen 

Vor Beginn der Prüfung muss die Arbeitsart dem Prüfungsleiter und den Richtern angezeigt werden. 
2. Beim Totverweisen und Totverbellen muss ein Richter unter Wind versteckt den Hund und das Stück 

beobachten können. 
 
G. Freisuche mit Totverbellen 
Der Hund muss 750 m der Fährte am Riemen arbeiten. Auf Anordnung der Richter wird der Hund geschnallt und 
muss die Fährte bis zum niedergelegten Stück halten und es, ohne Zuruf, verbellen, bis der Hundeführer 
herangekommen ist. 
 
H. Freisuche mit Totverweisen 
Der Hund muss 750 m der Fährte am Riemen arbeiten. Auf Anordnung der Richter wird der Hund geschnallt und 
muss die Fährte bis zum niedergelegten Stück halten, schnell zurückkommen und den Hundeführer frei zum Stück 
führen. Der Hundeführer hat den Richtern vor Beginn der Prüfung anzugeben, woran er erkennt, daß der Hund 
gefunden hat. 
 
I. Grundsätzliches zur Bewertung 
1. Der Hund hat in der Hauptsache Riemenarbeit zu leisten. Er muss am mindestens 6 m langen, in ganzer Länge 

abgedockten Schweißriemen und gerechter Schweißhalsung oder –geschirr zum Stück führen. 
2. Die Richter haben die Art, wie sich der Hund beim Anschuss und Halten der Rotfährte benimmt, wie er sich 

gelegentlich selbst verbessert, zu beobachten. 
3. Das Vor- und Zurückgreifen auf der Fährte ist dem Hundeführer gestattet. Der Hundeführer muss dies 

begründen. 
4. Hat der Hundeführer Schweiß gemeldet und gekennzeichnet, so muss er beim Abkommen und selbstständigem 

Zurückgreifen (ohne Abruf) auf die vorher gemeldete Schweißstelle zurückgeführt werden. 
5. Wiederholtes selbstständiges Abtragen führt zu Punktabzug, ggf. zum Nichtbestehen der Prüfung, selbst wenn 

das Stück gefunden wurde. 
Hier haben die Richter den Hundeführer schon während der Nachsuche darauf hinzuweisen, dass die Arbeit den 
geforderten Leistungen nicht entspricht. 

6. Ist ein Hund abgekommen, sollte ihm ausreichend Gelegenheit gegeben werden, sich selbstständig zu 
verbessern. Aus diesem Grund sollen die Richter ihn nicht vor einer Entfernung von etwa 70 m nach dem 
Abkommen zurückrufen. Das Abkommen von ca. 70 m von der Fährte gilt nicht rechtwinkelig, sondern von dort 
ab, wo die Verbindung zur Fährte verlorengegangen ist. Hier ist der Hund im Bereich des Fährtenverlaufs erneut 
anzusetzen. 

7. Die Richter und weitere Begleiter dürfen nicht erkennen lassen, dass der Hund abgekommen ist. 
8. Um die Prüfung zu bestehen, darf ein Hund zweimal mit Abruf von der Fährte abkommen.  
9. Bei nicht ausreichender Leistung ist die Arbeit abzubrechen. 
10. Die Arbeitszeit sollte 1 ½ Stunden nicht überschreiten. 
11. Übermäßiges, nicht gezügeltes Tempo, ist prädikatsmindernd. 
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J. Bewertung der Arbeiten 
Die Bewertung erfolgt nach Fachwert- und Leistungsziffern. 
Festgesetzte Fachwertziffern: 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte Fachwertziffer 10 
b) Fährtensicherheit Fachwertziffer 8 
c) Fährtenwille (Finderwille) Fachwertziffer 7 

 
Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: 

ungenügend Leistungsziffer 0 
mangelhaft Leistungsziffer 1 
genügend Leistungsziffer 2 
gut Leistungsziffer 3 
sehr gut Leistungsziffer 4 

 
K. Preisvergabe 
1. Für einen I. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 4 10 40 

b) Fährtensicherheit 3 8 24 

c) Fährtenwille (Finderwille) 3 7 21 

  Punkte 85 

    

 
2. Für einen II. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 3 10 30 

b) Fährtensicherheit 3 8 24 

c) Fährtenwille (Finderwille) 2 7 14 

  Punkte 68 

    

 
3. Für einen III. Preis sind erforderlich: 

 Leistungs- 
ziffer 

Fachwert- 
ziffer 

Punkt- 
zahl 

a) Arbeitsweise auf der Rotfährte 2 10 20 

b) Fährtensicherheit 2 8 16 

c) Fährtenwille (Finderwille) 2 7 14 

  Punkte 50 

    

 
4. Totverbeller und Totverweiser erhalten zusätzlich das Leistungszeichen Tv oder Tw und rangieren an erster 

Stelle ihrer Preisstufe. Diese Leistungszeichen können nur anlässlich einer Schweißprüfung errungen werden 
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12. Erschwerte Schweißprüfung auf künstlicher Wundfährte 
(SchwhK/40 oder SchwhKF/40) 

 
Prüfungszeitraum: Keine Fristen zu beachten 

Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde die älter als ein Jahr sind 
Schussfestigkeitsprüfung gemäß Ziff. 1 bzw. 2 dieser PO 

Meldezahl: Maximal 8 Hunde je Richtergruppe 

Melde- und genehmigungspflichtig: Mit dem Prüfungsmanagement oder dem Vordruck Terminmeldung 
zur Veröffentlichung in DER DACHSHUND, die vom 
Landesverband genehmigt sein muss. Letzter Abgabetermin DH: 
1. des Vormonats (Doppelausgaben beachten!) 
Schweißart, getropft oder getupft, ist anzugeben. 

Richter: Die Prüfung muss von drei Richtern abgenommen werden. Hiervon 
müssen zwei Richter in der DTK-Richterliste aufgeführt sein. Als 
dritter Richter kann entweder ein anderer Verbandsrichter (Sw), ein 
ausländischer Teckelrichter oder ein DTK-Richteranwärter 
zugelassen werden. 
Der Richterobmann darf nicht dem ausrichtenden Landesverband 
angehören. 

 
 Wie Abschnitt 10 (SchwhK) bzw. Abschnitt 11 (SchwhKF) mit folgenden Ergänzungen: 

 
1. SchwhK/40 bzw. SchwhKF/40 werden nur von den Landesverbänden durchgeführt. 
2. Die Fährten müssen über zwei Nächte stehen. 
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13. Schweissprüfung ohne Richterbegleitung 
(SchwPoR/20, SchwPoR/40) 

 
Prüfungszeitraum: Keine Fristen zu beachten 

Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde die älter als ein Jahr sind 
Schussfestigkeitsprüfung gemäß Ziff. 1 bzw. 2 dieser PO 

Meldezahl: Maximal 8 Hunde je Richtergruppe 

Melde- und genehmigungspflichtig: Mit dem Prüfungsmanagement oder dem Vordruck Terminmeldung 
zur Veröffentlichung im DER DACHSHUND oder Internet. Letzter 
Abgabetermin: 1. des Vormonats  (Doppelausgaben beachten!) 
Internet: 1 Monat 
Schweißart, getropft oder getupft, ist anzugeben. 

Richter: Die Prüfung muss von drei Richtern abgenommen werden. Hiervon 
müssen zwei Richter in der DTK-Richterliste aufgeführt sein. Als 
dritter Richter kann entweder ein anderer Verbandsrichter (Sw), ein 
ausländischer Teckelrichter oder ein DTK-Richteranwärter 
zugelassen werden. 
Der Richterobmann darf nicht dem ausrichtenden Landesverband 
angehören. 

Fährtenkundige, deren Angehörige, Lebenspartner und Personen, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft wohnen, 
dürfen keine Hunde führen. 
Die SchwPoR 20/40 werden nur von den Landesverbänden durchgeführt. Sie werden keinen Gruppen/Sektionen 
übertragen.  
Pro Landesverband soll nur einmal jährlich eine Prüfung stattfinden. 
 
Herstellung der Fährten  
 
1. Schweißprüfungen ohne Richterbegleitung sollen nur in Revieren mit Schalenwildbeständen durchgeführt 

werden, damit für jeden auf einer SchwPoR/20 resp. SchwPoR/40 geführten Hund Schwierigkeiten durch 
Verleitfährten gegeben sind. 

2. Die Fährten sollen vorwiegend im Wald gelegt werden, eingeschlossen sind vorhandene Blößen, Schläge und 
Wiesen.  

3. Die Mindestlänge der Fährten muss 1200 Schritte (1000 Meter) betragen, der Mindestabstand zwischen den 
einzelnen Fährten im gesamten Verlauf mindestens 800 Schritte. Die einzelnen Fährten müssen durch 
erkennbare, natürliche Trennlinien so eingegrenzt sein, dass bei ordnungsgemäßer Einweisung des Hundeführers 
ein Überwechsel auf eine andere Fährte auszuschließen ist. 

4. Der Fährtenverlauf ist dem natürlichen Krankverhalten des Wildes, jedoch ohne Widergänge, nachzuempfinden. 
Im Gesamtverlauf sind 3 gut mit Schweiß benetzte Wundbetten sowie 3 Haken anzulegen. Haken und 
Wundbetten müssen nicht kombiniert sein. In der Fährte werden 5 Verweiserpunkte sichtbar und gegen 
Verwehen gesichert, ausgelegt. Verweiserpunkte können unter anderem sein: Laubblätter, Stammabschnittte mit 
ca. 5 cm Größe, Knochen mit oder ohne Wildstücke o.ä. Die Verweiserpunkte sind nur mit der Fährtennummer 
zu versehen und müssen mit Schweiß oder Deckenfetzen präpariert sein. Die zur Markierung der Wundbetten 
verwendeten Wildbretteile und Schweiß, sowie bei getupften oder getretenen Fährten eingesetzten Schalen 
müssen von derselben Wildart stammen. 

5. Zur Herstellung der Fährten darf nur Rotwild-, Rehwild- oder Damwildschweiß verwendet werden; auf einer 
Prüfung nur Schweiß derselben Wildart. Der Schweiß wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die 
verwendete Schweißart ist in der Ausschreibung der Prüfung bekanntzugeben. 

6. Auf einer Fährtenlänge von 1200 Schritten muss ein ¼ Liter Schweiß verwendet werden. Zulässig ist die 
Verwendung von Schweiß, der in frischem Zustand tiefgekühlt wurde. 

7. Die Mindeststehzeit der Fährten beträgt 20 oder 40 Stunden.  
8. Das Festlegen des Fährtenverlaufes hat einige Zeit vor der Prüfung zu geschehen.  
9. Am Anschuss ist die Fährtennummer deutlich sichtbar anzubringen. Der Anschuss ist mit Schweiß und 

Schnitthaar zu versehen.  
10. Die Fährten können durch Spritzen, Tupfen oder Treten hergestellt werden. 
11. Fährten dürfen nur vom Anschuss zum Stück (keinesfalls in umgekehrter Reihenfolge) gelegt werden. 
 
Ablauf der Prüfung: 
1. Vor der Prüfung muss zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung und der einheitlichen 

Beurteilung eine eingehende Richterbesprechung stattfinden. 
2. Die Fährten werden vor Beginn der Prüfung unter den Hundeführern verlost. 
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3. Vor Beginn der Fährtenarbeit eines Hundes ist am gekennzeichneten Ende der Fährte ein Stück Schalenwild in 
grünem Zustand oder eine nasse Decke, nicht unnatürlich versteckt, abzulegen. Der Wildträger muss unmittelbar 
nach dem Ablegen die dort angebrachten Markierungen, mit Ausnahme der Fährtennummer, entfernen. 

4. Danach haben sich die Stückrichter vom ausgelegten Stück zu entfernen und sich mit Wind vom Stück so zu 
verbergen, dass sie weder durch den Hundeführer noch vom Hund wahrgenommen werden können. Die im 
Zusammenhang mit der Prüfung eingesetzten Kraftfahrzeuge sind so abzustellen, dass sie vom Hundeführer 
während der Fährtenarbeit nicht gesehen werden können. 

5. Zu leisten ist ausschließlich reine Riemenarbeit. 
6. Der Hundeführer muss seinen Hund bei der Arbeit am mindestens 6 m langen, in ganzer Länge abgedockten, 

gerechten Schweißriemen und gerechter Schweißhalsung oder -geschirr führen.  
7. Der Hundeführer wird von der Richtergruppe am Anschuss in die Fluchtrichtung eingewiesen. Von da an sind 

Hund und Hundeführer ohne jegliche Begleitung ihrer Aufgabe zu überlassen. Die Uhrzeit bei Beginn der 
Fährtenarbeit ist durch die Richtergruppe im Richterbericht zu notieren. 

8. Die Stückrichter haben die Uhrzeit der Ankunft des Gespannes am Fährtenende im Richterbericht zu notieren. 
 
Bewertung der Arbeiten: 
1. Jedes Nachsuchengespann, welches innerhalb der vorgegebenen Zeit von 1 ½ Stunden am Stück ist, hat die 

Prüfung bestanden.  
2. Die Ergebnisbekanntgabe erfolgt nach der Anzahl der vorgelegten Verweiserpunkte und der geleisteten 

Arbeitszeit. 
Bei Vorlage von 4 und 5 Verweiserpunkten erreicht das Gepann einen 1. Preis 
Bei Vorlage von 2 und 3 Verweiserpunkten erreicht das Gespann einen 2. Preis  
Bei Vorlage von 0 und 1 Verweiserpunkten erreicht das Gespann einen 3. Preis 
Bei gleicher Verweiserpunktzahl wird das Gespann mit der kürzeren Arbeitszeit vorangestellt. 

3. Auf dem Zeugnis wird der erreichte Preis, die vorgelegten Verweiserpunkte und die Arbeitszeit eingetragen. 
 

Titelvergabe:  
1. Jenes Gespann, das die meisten Verweiserpunkte in kürzester Arbeitszeit vorweisen kann, erhält den Titel 

„SchwPoR-Sieger/40-20“ zuerkannt. 
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14. Schweißarbeit auf natürlicher Wundfährte (SchwhN) 
 
Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde die älter als ein Jahr sind 

alle Schweißprüfungen oder VP oder Brauchbarkeitsnachweis nach 
Landesrecht 

Melde- und genehmigungspflichtig: nein 

Direktvergabe des  
Leistungszeichens: 

Die Arbeit muss von zwei Verbandsrichtern beobachtet werden. 
Hiervon muss ein Richter in der DTK-Richterliste aufgeführt sein. 
Als zweiter Richter kann entweder ein anderer Verbandsrichter, ein 
ausländischer Teckelrichter oder ein DTK-Richteranwärter 
fungieren. 

oder Vergabe des LZ 
durch Kommission  
für Naturarbeiten: 

Über die Arbeit des Hundes ist vom Hundeführer ein schriftlicher 
Bericht (Beobachtungstafel und eine ausführliche Beschreibung 
der Nachsuchenarbeit – dreifach) zu fertigen und mit der 
Ahnentafel an den DTK einzureichen. Die Arbeit ist von zwei 
jagderfahrenen Zeugen zu bestätigen. Zeugen dürfen keinen, von 
ihnen ausgebildeten oder gezüchteten Hund, bestätigen. Zeugen 
dürfen keine Hunde von Führern, Züchtern, Deckrüdenbesitzern 
oder Eigentümern bestätigen, die mit ihm verwandt, verschwägert 
oder verheiratet sind bzw. waren oder in einer Lebensgemeinschaft 
leben.  
Über die Vergabe des Leistungszeichens entscheidet die 
Kommission zur Anerkennung für Naturarbeiten. 

 
A. Grundsätzliches 
1. Die Nachsuche erfolgt nur auf der natürlichen Wundfährte von Schalenwild und bei Arbeiten auf angefahrenes 

Schalenwild. 
2. Die Fährte muss mindestens 400 m am Riemen gearbeitet werden. Das Stück muss während der Nachsuche zur 

Strecke kommen. 
3. Nachsuchen auf Schnee oder Schneeflecken werden nicht anerkannt. 
4. Nach diesen Bestimmungen werden auch Arbeiten im Ausland anerkannt. 
 
B. Registrierstelle 
Auf Antrag der Registrierstelle an die KN kann bei 10 gemeldeten, erfolgreichen Nachsuchen mit Bestätigung durch 
jagderfahrene Zeugen und über mindestens 200 m Länge das Naturleistungszeichen „Schweißhund Natur“ 
(SchwhN) vergeben werden. 
Davon müssen drei Arbeiten mit zwei Zeugen und sieben Arbeiten mit einem Zeugen bestätigt werden. 
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SchwhN Vergabe über Kommission Registrierstelle SchwhN Direktvergabe 
(bitte in 3-facher Ausfertigung)

Revier: am:

Name des Hundes: LZ:

Täto-Nr.: VDH/DTK Nr.: Wurftag:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Mitglied DTK Name: Vorname:

Strasse: PLZ: Wohnort:

Tel.: Fax: E-Mail:

Ich versichere, dass ich die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe und dass die Arbeit nicht auf Schnee oder
Schneeflecken stattfand. Die Zeugen wohnten der Arbeit von Anfang bis Ende bei.

Oben genannter Teckel hat die erforderliche Jagdeignung erfüllt (alle Schweißprüfungen oder Vp).

Die Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro wurde entrichtet (nur Kommission). (Zutreffendes ankreuzen)

Unterschrift Hundeführer Jagdscheininhaber Unterschrift Zeuge 1 Jagdscheininhaber Unterschrift Zeuge 2 Jagdscheininhaber

Verbandsrichter Nr.: Verbandsrichter Nr.:

Unterschrift Richter Unterschrift Richter
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Angaben über den Verlauf der Nachsuchenarbeit: (Zutreffendes ankreuzen)

1. Angefahrene Wildart: Gewicht ca.: kg

2. Beschossene Wildart: Kaliber / Geschosstyp:

3. Arbeitszeit des Hundes von bis Uhr

4. Reine Riemenarbeit ja nein

5. Dauer und Länge einer etwaigen Hetze von bis Uhr Meter

6. Standzeit der Fährte: Stunden

7. Länge der Fährte: Meter

8. War das Stück bereits verendet: ja nein

9. Sitz des Schusses und angerichtete Wildbretzerstörung:

10. Kurze Beschreibung über die Arbeit des Hundes

Vermerk Prüfungskommission:

Verleihung des Leistungszeichen - SchwhN - wird  befürwortet/abgelehnt:

Datum Unterschrift
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15. Verbandsschweißprüfung (VSwP) und Verbandsschweißprüfung Fährtenschuh 
(VSwP/F) 
 
Prüfungszeitraum: Eine VSwP darf in der Zeit abgehalten werden, in der die Jagd auf 

Schalenwild erlaubt ist. 
Zulassungsvoraussetzungen: Nur Hunde, die älter als 24 Monate sind. 

Schussfestigkeitsnachweis und Nachweis des lauten Jagens. 

Meldezahl: Maximal 20 Hunde, je Richtergruppe höchstens 4 Hunde. 
Eine Beschränkung der Ausschreibung auf weniger als 6 Hunde ist 
nicht zulässig. 

Melde- und genehmigungspflichtig: Mit dem Prüfungsmanagement oder dem Vordruck Terminmeldung 
zur Veröffentlichung im DER DACHSHUND oder Internet. Letzter 
Abgabetermin: 1. des Vormonats  (Doppelausgaben beachten!) 
Internet: 1 Monat (bitte Schweißart, getropft oder getupft angeben) 
Eine VSwP muss mindestens 8 Wochen vor der Prüfung im 
Verbandsorgan des JGHV - „Der Jagdgebrauchshund“ - 
ausgeschrieben und dem Stammbuchführer des JGHV gemeldet 
werden. 

Richter: Die Prüfung muss von drei Verbandsschweißrichtern abgenommen 
werden. 

 
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der „Ordnung für Verbandsschweißprüfungen (VSwPO) vom 
Jagdgebrauchshundverband e.V.. Sie ist zu beziehen unter der nachstehend aufgeführten Anschrift: 
 
 Formularverlag für das 
 Jagdgebrauchshundwesen 
 An der Trift 6 
 38124 Braunschweig 
 Tel. 0531-611091, Fax  874181 
 


